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An die 

Parlament 
1010 Wien 7. Februar 1984 

Stellungnahme zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 
das Zivildienstgesetz geändert werden soll (ZDG-Novelle 1984) 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

In der Beilage übersenden wir Ihnen unsere Stellungnahme zu diesem 
Gesetzesentwurf. 

Grundsätzlich wollen wir auch folgende Punkte ausführen, die vom 
vorliegenden Entwurf nicht behandelt werden: 

1. Für uns sind Wehrdienst und Zivildienst gleichwertig, der Zivil­
dienst soll nicht benachteiligt werden. 

2. Daher sind wir für die Abschaffung der Begründungspflicht für 
Anträge auf Zivildienst und für die Abschaffung der Zivildienst­
kommissionen. Unserer Meinung nach können Gewissensgründe nicht 
von einer Kommission festgestellt werden. 

3. Der Zivildienst darf keinesfalls in die Umfassende Landesvertei­
digung integriert sein. 

4. So wie über den Wehrdienst soll in den Schulen auch über den 
Zivildienst (durch Vertreter entsprechender Organisationen) infor­
miert werden. 
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St e11ungnahme zum 'En twur f einer Novelle zum Zivi 1d ien stge set z : 

Zu Art 11 Z 1 (§ 5 Abs 1) 

Auch wenn es grundsätzlich zu begrüßen ist, daß das Antragsrecht 

zumindest in der Form der Nov 1980 beibehalten werden soll, muß 

doch darauf hingewiesen werden, daß eine Ver1än3erung0~s An­

tragsrechts über die bisherigen Ruhensbestimmunsen hinaus, anzu­

streben wäre.Oft sind es erst der tatsächliche Umgang mit der 

Waffe und das Kennenlernen ihrer potentiellen Wirkungen, die 

jene schwerwiegenden Gewissensgründe gesen die Anwendung von 

Waffengewalt gegen andere Menschen (§ 2 Abs 1 ZDG) entstehen 

lassen. Ihe ste11ungnehlaende Organisation\behä1t sich vor, die 

Forderung nach einer Erweiterung bzw Verlängerung des Antrags­

rechts immer wieder in die politische Diskussion einzubringen. 

Zu Art 11 Z 2 (§ 5 Abs 3) 

Die Junge Generation in der SPÖ behält ihre Ansicht bei , daß 

es abzulehnen ist, daß der Zivildienst begründungspf1ichtig 

ist, hin g e gen der \~ e httl i e n s t nie h t. In der Ein füg u n g des Ho r t e s 

"eingehend" ist j:11 \H. eine weitere Diskriminierung desZivil­

dienstes gegenüber dem ~h~ienst zu sehen. 

Zu Art 11 Z 4 (§ 5 Abs 6) 

Wie aus den EB zu entnehmen ist, 1ieRt dieser Bestimmung~d1e 

Ab sie h t des Ge set z g e b e r s zug run d e, ein "b e für c h t e t es" vI e c h s e 1 n 

vom 'i'Jehrdienst zum Zivildienst zu verhindern, indem jedenfalls 

mindestens vier Monate Zivildienst zu leisten sind, unab­

hängig von der Dauer des bereits geleistetenW~htdienstes. Hin­

gegen haben ehemalige Zivildiener, die zumWehrdienst wechseln, 
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unbESchad=t der Anrec1nungsfristen, lediglich mindestens drei 

Monate Präsenzdienst zu leisten (§ 5a Abs 5). Gegen diese Durch­

brechung des Grundsatzes der prinzipiell gleichen Dauer von 

Zivil- und Wehrdienst (§ 7 Abs 2) und die weitere Benachteiligung 

des Wechsels vom Wehrdienst zumZivildienst, scheint der Gesetz­

geber ja selbst Bedenken zu haben, daß dies sachlich gerecht­

fertigt ist. Sonst wäre es nicht notwendig, daß bereits die 

Nov 1980 und auch dieser Entwurf die gegenständliche Bestimmung 

mit Verfassungsrang versieht und somit ihre Verfassungswidrig­

keit im Hinblick auf Art 7 B-VG umgeht. Diese Vorgangsweise 

ist abzulehnen und die Gleichbehandlung von Zivil- und Wehr­

dienst auch hinsichtlich der Dauer zu fordern. 

Zu Art 11 Z 8 (§ 6 Abs 7) 

Der neuerliche Anlauf, die Auskunftsbeschränkungen gern § 6 Til-­

gungsgesetz für Zwecke der Zivildienstkommissionen aufzuheben, 

ist ausdrücklich abzulehnen. Der dem Tilgungsgesetz zugrunde­

liegende Gedanke, daß es insb jugendlichen Straftät~ ermög-

licht werden sollte, von ihren Rechten als Bürger unbeschadet 

ihrel"'''Jugendsünden'' Gebrauch machen zu können und durch die Nach­

wirkungen einer Verurteilung nicht zwangsläufig wieder auf eine 

kriminelle "Karriere" verwiesen zu werden, würde damit ent­

scheidend durchbrochen. Ehemalige jugendliche Straftäter werden 

damit neuerlich durch die Ablehnung als Zivildiener bestraft 

und in einer gleichen Ausübung ihrer Rechte gehindert. Es trägt 

sicher auch nicht zur Hebung des Ansehens des Wehrdienstes bei, 

wenn ehemalige jugendliche Straftäter zu ihm "verurteilt" 

werden und keine bzw nur mehr eine äußerst eingeschränkte Wahl­

möglichkeit taben. Wie auch aus den EH zum Entwurf hervorgeht, soll 

das neUe Jugendgerichtsgesetz den Resozialisierungsgedanken weiter 

ausbauen, sodaß auch aus Gründen der Einheit der Rechtsordnung und 

der sie tragenden Grundgedanken eine Aufhebung der Auskunftspflicht 

8/SN-42/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 3 von 5

www.parlament.gv.at



• 

• • 

- 3 -

abzulehnen ist. Zur Prüfung des "bisherigen Verhaltens" des 

Antragstellers stehen auch andere Beweismittel, bzw. Mittel 

zur Glaubhaftmachung zur Verfügung. Wir behalten uns vor, 

gegen diese Rechtsänderung auch in der Öffentlichkeit zu prote­

S:ieren. 

Zu Art 11 Z 9 (§ 9 Abs 3 letzter Satz) 

Da die bisherige Regelung tatsächlich unpraktisch ist und des­

halb auch nicht eingehalten wurde, ist eine Neuregelung sicher 

sinnvoll. Doch sollte es zu keiner wesentlichen Verschlechterung 

kommen, sodaß wir vorschlagen, daß zumindest eine Zuteilung 

in der gewünschten Dienstleistungssparte sichergestellt ist. 

Zu Art 11 Z 10 (§ 13a) 

Die Sonderstellung der theologischen Berufe mag im Hinblick auf 

die Wehrpflicht im Sinne cein~ ex lege Vermutung einer gewissens­

mäßigen Unvereinbarkeit vielleicht gerechtfertigt ~in, nicht aber 

hinsichtlich des Zivildienstes. Das Kriterium der Unabkömmlich­

keit trifft auch auf andere zu, sodaß diese Bevorzugung sach­

lich nicht gerechtfertigt ist und deshalb verfassungswidrig 

(Art 7 B-VG). 

Zu Art 11 Z 12 (§ 23 Abs 1) 

Die Regelung der Dienstzeit von Zivildienern ist zu begrüßen, da 

es immer wieder zu übermäßigen Beanspruchungen kommt. Allerdings 

wird vorgeschlagen, demBundesminister für Inneres die Erlassung 

solcher Verordnungen bindend aufzutragen. 
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Zu Art 11 Z 13 (§ 31 Abs 1 Z 1a und 1 b) und 

zu Art 11 Z 14 (§ 31 Abs 7) 

Die geplanten Fahrtkostenregelungen sind zu begrüßen , wobei 

aber darauf hinzuweisen ist, daß gerade bei Einsätzen in 

ländlichen Gebieten öffentliche Verkehrsmittel oft nicht zur 

Verfügung stehen und ein Auto benützt werden muß, sodaß dafür 

auch die Kosten (Kilometergeld) zu ersetzen wären. 
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